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Eine verdiente Ehrung. — Auf Ende Dezember 1952 ist
Fürsprech Schaffner als Delegierter des Bundesrates für
Handelsverträge zum Minister ernannt worden. Die Textil-
industrie hat schon damals, als Legationsrat Tröndle den
Ministertitel erhielt, die Auffassung vertreten, daß es an-
gebracht wäre, auch Fürsprech Schaffner die gleiche Aus-
Zeichnung zuzuerkennen, um so mehr, als die von Für-
Sprech Schaffner bearbeiteten Länder von größerer Wich-
tigkeit sind als die Gebiete hinter dem Eisernen Vorhang.
Nun, die Textilindustrie freut sich aufrichtig über diie Er-
nennung von Fürsprech Schaffner zum Minister, in der
sie eine Anerkennung seiner großen Verdienste um unsere
Außenhandelsgestaltung sieht, von der das Gedeihen der
schweizerischenTextilindustrie in so hohem Maße abhängt.

Keine Lösung. — P. de Calan, Direktionsmitglded des
Syndicat général de l'Industrie cotonnière française hat
letzthin in einer Studie über die europäische Baumwoll-
industrie die Forderung aufgestellt, daß auf allen euro-
päischen Märkten die Konkurrenz nicht-europäischer
Baumwollgewebe, roh und ausgerüstet, ausgeschaltet wer-
den müsse. Der europäische Veredlungsverkehr dürfe nur
mit europäischen Baumwoll-Rohgeweben benützt und die
Einfuhr außereuropäischer gefärbter oder bedruckter
Baumwollgewebe müsse unterbunden werden. Die euro-
päische Produktion an Baumwallgeweben sei so groß, daß
sie die gesamte Nachfrage ohne weiteres decken könne
und nicht auf die Einfuhr von Ländern außerhalb Europas
angewiesen sei.

Gleichzeitig vertritt de Calan die Auffassung, daß die
europäische Produktion an Baumwollgeweben nur abge-
setzt wenden könne, wenn es gelinge, die Ueberseemärkte
besser als bisher zu beliefern. So stellt sich der kleine
Moritz die europäische Handelspolitik der Zukunft vor:

Die Einfuhr von Baumwollgeweben wird gesperrt und
gleichzeitig verlangt, daß die Lieferantenländer ihre Gren-
zen für europäische Baumwollgewebe öffnen. Nein, Herr de
Calan, so einfach liegen die Dinge denn doch nicht!

Wirtschaftliche Integration. — Der Inhalt des Schlag-
Wortes «Wirtschaftliche Integration», wie es heute allge-
mein verstanden wird, bedeutet die Schaffung eines ein-
zigen europäischen Marktes, der keine Zollschranken,
Kontingentierungen und Devisenbeschränkungen kennt.

Auch in gewissen Kreisen der europäischen Textilindu-
strie wird das Heil von dieser europäischen Integration
erwartet. Es werden schöne Pläne geschmiedet und Reso-
lutionen gefaßt, ohne sich allerdings Gedanken über die
praktische Verwirklichung der Integration zu machen.

Es lohnt sich, wieder einmal darauf hinzuweisen, daß
mit der Schaffung einer europäischen Zollunion vor allem
die wirtschaftliche Souveränität aufgegeben werden muß.
Dies bedeutet einmal, daß die Union die Zölle für außer-
europäische Waren selbst festsetzt, wobei aller Wahr-
scheinlichkeit nach diejenigen Ansätze wegleitend sein
werden, welche den europäischen Partnern bisher den
größten Zollschutz ermöglichten. Auch wird eine solche
Union die Handelspolitik gegenüber den nicht-europäischen
Ländern zu bestimmen haben, wodurch sie dem Einfluß
der Mitglieder der Union entzogen wird. Diejenigen Staa-
ten werden deshalb aus der Zollunion den größten Nutzen
ziehen, welche mit nicht-europäischen Ländern keinen
oder nur einen geringen Handel treiben. Länder aber,, die,
wie die Schweiz, mit außereuropäischen Ländern sehr eng
verbunden sind, können von einer Union nur beschränkt
Gutes erwarten, verlieren sie doch ihre direkte Einfluß-
nähme auf die Gestaltung der Handelsbeziehungen mit
den nicht-europäischen Ländern. Auch eine branchen-
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mäßige Integration, von der in der Textilindustrie immer
wieder die Rede ist, kann nicht zum Ziele führen. Der
Platz reicht nicht aus, um alle Gründe anzuführen, die
gegen ähnliche Experimente, wie sie nun im Kohlen- und
Stahlgebiet zur Durchführung gelangen, sprechen. Es sei
nur darauf aufmerksam gemacht, daß die Internationale
Handelskammer an ihrer Dezember-Sitzung einhellig zum
Schluß kam, daß eine branchenmäßige Integration keine
Lösung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten bringen
könne. Im übrigen darf auch festgehalten werden, daß
eine Zollunion überflüssig würde, wenn der ehrliche Wille
der europäischen Länder vorhanden wäre, dem Waren-
und Zahlungsverkehr möglichst freie Bahn zu lassen. Ohne
diese Bereitschaft wird aber auch eine europäische oder
Branchenzollunion keinen Bestand haben. Was heute not-
tut sind nicht schöne Pläne und Resolutionen, sondern
praktische Beispiele der Anwendung einer liberalen Han-
dels-, Zoll- und Devisenpolitik.

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. — Die 34. Internationale
Arbeitskonferenz empfiehlt die Unterzeichnung eines
Uebereiinkommens, wonach sich die Mitgliedstaaten dafür
einsetzen sollen, daß männliche und weibliche Arbeits-

kräfte für gleichwertige Arbeit dasselbe Entgelt erhalten.
Die Schweiz konnte dieser Abmachung nicht beitreten,
und wie uns scheint, aus triftigen Gründen. Einmal ist
festzustellen, daß die Angleichung der Löhne für Männer-
und Frauenarbeit bereits bemerkenswerte Fortschritte ge-
macht hat. Gerade die Textilindustrie verwirklicht durch
ihre Gesamtarbeitsverträge mit gleichen Grundlöhnen oder
Akkordlohnansätzen den von der internationalen Arbeits-
konferenz postulierten Grundsatz. Nach wie vor soll aber
die Festsetzung der Löhne Sache der Vereinbarung zwi-
sehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein. Der Einfluß
des Bundes auf die Lohngestaltung darf nicht erweitert
werden. Der Beitritt der Schweiz zur genannten Konven-
tion müßte zweifellos Erwartungen wecken, die zu erfüllen
der Bund gar nicht in der Lage wäre. Der Bundesrat war
also gut beraten, als er sich weigerte, vom Staate aus die
Erhöhung der Löhne für Frauenarbeit zu erzwingen, weil
dadurch nicht zuletzt auch die Wettbewerbsfähigkeit auf
dem internationalen Markte beeinträchtigt würde und
Verhältnisse geschaffen werden müßten, die ebenso wenig
im sozialen wie im wirtschaftlichen Interesse unseres
Landes liegen.

Ausfuhr von Seiden- und Kunsffasergeweben im Jahre 1952

Totalausfuhr davon im Transit-
veredlungsverkehr

q 1000 Fr. q 1000 Fr.
1951 36 060 105 972 1 127 7 857
1952 28 141 94 065 1 089 9 345
1. Quartal 7 957 26 187 311 3 206
2. » 6 779 22 717 444 3 871
3. 6 209 20 733 171 817
4. 7 196 24 429 164 1 452

Entsprechend den Erwartungen nahm die Ausfuhr von
Seiden-, Rayon- und Zellwollgeweben im letzten Viertel-
jähr 1952 vor allem dank vermehrter Auslieferungen von
Seiden- und Nylonstoffen um fast 4 Mio. Fr. zu. Bemer-
kenswert ist vor allem die starke Zunahme der Seiden-
geruebeexporte, die um 2,3 Mio. auf 7,3 Mio. Fr. anstie-
gen. Neben den in der Schweiz veredelten ostasiatischen
Geweben profitierten vor allem auch die rein schweize-
rischen Seidenstoffe von der regeren Auslandsnachfrage.
Ihr Absatz konnte im Berichtsquartal im Vergleich zum
3. Vierteljahr 1952 von 4,3 auf 6 Mio. Fr. erhöht werden.
Die Exporte von Rayo?igeioebe?i waren leicht rückläufig.
Einen erfreulichen Aufschwung nimmt der Auslands-
absatz von JVylongeroeben, der sich gegenüber dem Vor-
quartal mehr als verdoppelte. Allerdings darf nicht über-
sehen werden, daß gewichtsmäßig — dies fällt allein
beschäftigungspolitisch in Betracht — die Nylonexporte
nur 6% des Gesamtgewichtes der im Berichtsquartal ex-
portierten Seiden-, Rayon- und Zellwollgewebe aus-
machen. Immerhin haben sich, gesamthaft gesehen, die
für die Beschäftigung der Seidenstoffwebereien aus-
schlaggebenden Gewebeexporte im 4. Quartal 1952 wie
bereits im letzten Vierteljahr wiederum leicht erhöht.

Ueberblickt man indessen die Ergeb?iisse des gcmze?i
Jahres 1952, so ist gegenüber dem guten Vorjahr ein
mengenmäßiger Rückgang von 13% festzustellen. In wert-
mäßiger Hinsicht beträgt die Einbuße 11%. Diese Er-
scheinung erklärt sich aus dem Umstand, daß im all-
gemeinen teurere modische Gewebe besseren Absatz fan-
den als Stapelartikel. Aus diesem Grunde war unsere
Ausfuhr im Berichtsjahr dem Gewichte nach sogar ge-
ringer als im Jahre 1950. Es ist deshalb begreiflich, wenn
sich verschiedene Webereien bis in die jüngste Zeit über

Beschäftigungsmangel beklagen mußten, da gerade der
Absatz von als Stuhlfutter dienenden Artikeln äußerst
schleppend war.

So ging der Export von in der Stoffindustrie hergestell-
ten Ra-yongezuebe?i (d. h. ohne Cordgewebe für Pneu-
fabrikation) von 15 910 q im Vorjahr auf 11 726 q im
Jahre 1952 zurück. Gleichzeitig sank der Ausfuhrwert von
49,7 auf 41,0 Mio. Fr. Seit Wiederaufnahme des Exportes
nach Kriegsende wurde noch nie ein so schlechtes Ergeb-
nis erzielt wie im vergangenen Jahre. Der Löwenanteil
des Rückganges gegenüber dem Vorjahr entfällt auf den
Export von Rohgeweben, die, anstatt wie bisher üblich
4000 q jährlich, nur noch 2008 q ausmachten. Diese zum
Aufsehen mahnende Erscheinung deutet darauf hin, daß
hier auch die schweizerische Seidenstoffweberei von der
strukturellen Krise erfaßt wird, welche letztes Jahr für
die europäische Textilindustrie ganz allgemein offen-
kundig wurde.

Gewiß spielte auch der zeitweilige Ausfall Australiens
als wichtigster Rohgewebemarkt eine Rolle, doch ist nicht
zu verkennen, daß viele unserer Absatzländer auf dem
Gebiete der Rohgewebe weitgehend autark sind, weil sich
die eigene Industrie hinter Zollschranken zu schützen
weiß, die im Gegensatz zu den modischen Artikeln von
den äußerst knapp kalkulierten Rohgeweben nicht über-
wunden werden können. Sodann ist auf die zunehmende
japanische Konkurrenz im Ausland hinzuweisen, die
dank der niedrigen Arbeitslöhne die westeuropäischen
Erzeugnisse unterbieten kann. Im Vergleich zu euro-
päischen Konkurrenzerzeugnissen sind die schweizeri-
sehen Rayonrohgewebe indessen nicht zuletzt dank der
verständnisvollen Haltung der Kunstseidefabriken an und
für sich wettbewerbsfähig. Dabei mußte allerdings trotz
steigenden Produktionskosten der durchschnittliche Kilo-
preis je exportiertes Rayonrohgewebe von Fr. 23.— im
Jahre 1951 auf Fr. 21.30 im Berichtsjahr gesenkt werden.
Ebenfalls rückläufig war die Ausfuhr von gebleichten
und gefärbten Rayongeweben, die gegenüber dem Vor-
jähre um 15% zurückging. Der wertmäßige Rückgang war
nicht so ausgesprochen, da wiederum hauptsächlich der
Absatz von billigeren Qualitäten Schwierigkeiten berei-
tete. Geradezu unaufhaltsam erscheint der Zerfall des
Exportes von bedruckten Rayongeweben. Die mengen-
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